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Sitzung des Gemeinderats vom 8. Januar 2026 
 

An der obengenannten Sitzung hat der Rat nachfolgende Geschäfte ausführlich behandelt und Be-

schlüsse gefasst. Er hat: 

 

  Geschäftstitel 

 

1.  00.07.140 von der Einführung des Programms „Strategische E-Government-Basisservices 
(STREBAS)“ zustimmend Kenntnis genommen und Ratsschreiber Claudio De 
Cambio als Kontakt- und Koordinationsstelle, sogenannt STREBAS-Pionier, be-
stimmt. 

Mit STREBAS schaffen der Kanton St.Gallen und die St.Galler Gemeinden die 
Grundlage für durchgängige digitale Services. STREBAS stellt zentrale E-Govern-
ment-Basisservices bereit, die eine Schnittstellenfunktion zwischen der Bevölke-
rung, der Wirtschaft und der Verwaltung übernehmen: Digitale Services, die si-
cher und rund um die Uhr verfügbar sind – und eine Verwaltung, die digital, mo-
dern und zukunftssicher agiert.  

Bereits heute sind erste Meilensteine erreicht: 
- E-Signatur: Pilotbenutzerinnen und -benutzer setzen die neue Lösung bereits 

produktiv ein. 
- E-Login: Ab Mitte Januar 2026 kommt das E-Login im Zusammenhang mit der 

Online-Steuererklärung E-Tax SG für Bürgerinnen und Bürger zum Einsatz. 
Damit wird die erste Grundlage für ein einheitliches Login im Kanton St.Gal-
len geschaffen. 

- Schalter E: Das neue zentrale Portal für E-Behördenleistungen von Kanton 
und Gemeinden ist bereits verfügbar unter https://www.schalter-e.sg.ch 

2.  01.01.110 der Multilateralen Datenaustauschvereinbarung für Daten im Schulbereich 
(Einführung des strategischen E-Government-Service Schulverwaltung) zuge-
stimmt und beschlossen die Vereinbarung durch Unterzeichnung abzuschliessen. 

Der Kanton St.Gallen hat 2021 durch «eGovernment St.Gallen digital» nach einer 
Ausschreibung die Software PUPIL als eine staatsebenen-übergreifende Soft-
ware, welche die verschiedenen bestehenden und nicht vernetzten Lösungen ab-
löst, für alle Volksschulträger im Kanton St. Gallen verbindlich erklärt.  
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PUPIL unterstützt schulische Prozesse in folgenden Bereichen: 

- Administrative Prozesse Schulbetrieb (Schulverwaltung und Schulleitung) 
- Administrative Prozesse Personal (Schulverwaltung und Schulleitung) 
- Administrative Prozesse Unterricht / Schule (Lehrpersonen / Schulleitung) 
- Kantonale Prozesse (Amt für Volksschule) 
- Mittagstisch, Tages- und Ferienbetreuung 
- Musikschulen 

Es ist eine Vereinbarung abzuschliessen, die den Datenaustausch zwischen der 
Schule und der kommunalen Amtsstelle, der die Verwaltung der Einwohnerdaten 
obliegen, regelt.  Als Einheitsgemeinde und somit Schulträger, ist ein Beschluss 
des Gemeinderates Voraussetzung. 

3.  06.03.240 die Richtlinie Erschliessungsstrassen, erarbeite durch den Verband der St. Galler 
Gemeindepräsidien (VSGP) und dem Kanton für die politische Gemeinde 
Schmerikon ab 1. Januar 2026 als anwendbar anerkannt.  

Die mit dem 2014 in Kraft getretenen revidierten Raumplanungsgesetz (RPG) an-
gestrebte innere Verdichtung ist anspruchsvoll, insbesondere mit den kantona-
len strassenrechtlichen Grundlagen bezüglich der hinreichenden Erschliessung 
des Baugebiets. Zahlreiche Bauvorhaben waren in den letzten Jahren schwierig 
umzusetzen, verzögerten sich bzw. scheiterten im Rechtsmittelverfahren an den 
Vorgaben. 

Ausgelöst durch Intervention des VSGP und einer Motion im Kantonsrat hat eine 
Arbeitsgruppe aus Vertretenden der kantonalen Ämter (Tiefbauamt, Verkehrs-
polizei), der Motionäre und des VSGP eine Richtlinie erarbeitet. Diese beschreibt 
die für die hinreichende Erschliessung erforderlichen Standardanforderungen. 
Sie ist nicht als starres Instrument zu verstehen: Jede Situation ist individuell und 
muss anhand der Verhältnismässigkeit geprüft und auch mit einer Interessens-
abwägung beurteilt werden. 

Die Gemeinde als kommunale Strassenbaubehörde kann im Rahmen ihres Er-
messens von der Richtlinie gegen oben oder unten abweichen: Die entspre-
chende Interessenabwägung wird im Technischen Bericht oder im behördlichen 
Beschluss (bspw. Erlass Teilstrassenplan/Strassenprojekt) darzulegen sein.  
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4.  06.03.240 die Investitionsabrechnung für die Strassenerneuerung der Hirzlistrasse / 
Buchstockstrasse genehmigt.  

Die beiden Strassen wurden nach der Realisierung des Trennsystem der Kanali-
sation in der Buchstockstrasse 2024 erneuert. Abgeschlossen wurde die Sanie-
rung mit dem Einbau des Deckbelags im Herbst 2025. Die Ausführung oblag der 
Firma Toller Unternehmungen AG und die Bauleitung der Bau Tech Consulting 
GmbH.  Folgende Abrechnung liegt vor: 

alle Beträge inklusiv Mwst. 

Es wird angestrebt die beiden als Gemeindestrasse 2. Klasse klassierten Strassen 
nun über den Betrieb und Unterhalt hinaus, auch in das Eigentum der politische 
Gemeinde Schmerikon zu überführen. Das Grundbuchamt wurde angewiesen die 
Mutationen einzuleiten. 

Zwischentotal Bruttoaufwand 401'552.15  

Einnahmen Baukostenbeitrag Stützmauer  6’105.50 

Total Aktivierung per 31.12.2025 395’386.65  

Kredit mit Budget 2024 Bürgerversammlung 380’000.00  

Gesamtkredit Kreditausschöpfung, Bruttoaufwand 380'000.00 104.05% 

Abschreibungsdauer 35 Jahre   

Abschreibung ab 01.01.2026 11'296.75  

5.  07.03.121 die Investitionsabrechnung für die Realisierung des Trennsystems in der 
Buchstockstrasse genehmigt.  

Die Kanalisation wurden vor der Strassenerneuerung der Realisierung der Hirz-
listrasse / Buchstockstrasse 2024 erweitert. Die Ausführung oblag der Firma Tol-
ler Unternehmungen AG und die Bauleitung der BK Planung & Beratung GmbH.  
Folgende Abrechnung liegt vor: 

Bruttogesamtaufwand CHF 313'303.02   

Aktivierung per 31.12.2025 CHF 313'303.02   

Kredit Budget 2024 an der Bürgerversammlung vom 
2. April 2024 

CHF 370'000.00  

Kreditausschöpfung Bruttoaufwand CHF 370'000.00 84.68% 

Abschreibungsdauer 50 Jahre   
 

Abschreibung ab 01.01.2026 CHF 6'266.10  

alle Beträge exklusiv Mwst. 
 

 
 
Er hat anlässlich dieser Sitzung folgende Beschlüsse in Personal- und Organisationsfragen gefasst. 
Er hat: 
 

  Geschäftstitel 

 

1.  00.08.110 von der Aufhebung der Funktion des Sektionschefs im Kanton St. Gallen per 31. 
Dezember 2025 Kenntnis genommen. Sascha Hilber hatte seit dem 1. Dezember 
2025 diese Funktion inne. Mit Aufhebung dieser Funktion fällt diese Aufgabe nun 
weg. 
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Im Weiteren hat er nachfolgende Beschlüsse gefasst. Er hat:  
 

  Geschäftstitel 
 

1.  01.08.310 die Gemeindeanteile Schmerikon für diverse Zivilschutzbelange der regionalen 
Zivilschutzorganisation (RZSO) Zürichsee Linth im  Jahr 2025 und deren Belas-
tung aus den Rücklagen für Zivilschutzbauten (Bestand an Ersatzbeiträgen) zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

2.  03.03.130 unter Auflagen das Festwirtschaftspatent für die alljährliche Generalversamm-
lung der Raiffeisenbank am Ricken, Eschenbach, erteilt. Die Versammlung soll 
am Freitag, 29. Mai 2026 im Festzelt auf der Grossen Allmeind in Schmerikon 
stattfinden. Im Nachgang findet am darauffolgenden Sonntag das St. Galler Kan-
tonale Schwingfest statt. Es werden ca. 1’800 GV-Teilnehmer erwartet. 

3.  07.06.210 eine Erschliessung genehmigt, eine Baubewilligung erteilt und Schutzraumer-
satzbeiträge verfügt.  

4.  09.02.132 dem Antrag zur Aufnahme von drei Darlehen von je CHF 2'000'000 über Laufzei-
ten von zwei, drei und vier Jahren zugestimmt. Die Zinsen liegen zwischen 0.7 
und 0.96%. Damit werden Darlehensrückzahlungen von insgesamt CHF 5 Mio. 
sowie der Mittelabfluss infolge des Projekts «Eindolung Goldbergbach» gedeckt. 

 
 
 GEMEINDEPRÄSIDIUM SCHMERIKON 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 
 Félix Brunschwiler 
 
 
 
 
 
 
  


